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Management | Weiterbildung

Die pauschale
Schwerverkehrsabgabe
Um Fahrzeuge besser auslasten zu können, überlegen sich

immer mehr Landwirte sie zusätzlich für Transporte
ausserhalb der Landwirtschaft einzusetzen. Wann ist ein
Einsatz nicht mehr landwirtschaftlich, ab wann muss der
Landwirt die pauschale Strassenverkehrsabgabe zahlen?

Urs Rentsch und Dominik Senn

Folge zwei der Serie «Anliegen aus der

Praxis» behandelt die von Mitgliedern sehr

oft angesprochene Problematik der
pauschalen Strassenverkehrsabgebe (PSVA).

Diese unterscheidet sich von der

leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe,

bei der zusätzlich die gefahrene Strecke

und der Emissionscode als bedeutende
Faktoren berücksichtigt werden.

Was sagt das Gesetz?
Die Artikel 86 und 87 der VRV

(Verkehrsregelnverordnung) präzisieren, was zulässige

landwirtschaftliche Fahrten auf
öffentlichen Strassen und was Fahrten zur
Bewirtschaftung eines Landwirtschaftsbetriebes

sind. Entsprechende Fahrzeuge
sind mit hellgrünen Kontrollschildern
eingelöst und dürfen von Trägern des

Führerausweises Kategorie G (bis 30km/h)
und G40 (bis 40 km/h) gefahren werden;
Anhänger ab 31 bis 40km/h benötigen
ebenfalls grüne Kontrollschilder. Alle

* Motorkarren sind gemäss Art. 11 Abs. g der
VTS Motorwagen mit einer Höchstgeschwindigkeit

bis 30km/h (Messtoleranz 10%), die nicht
für den Personentransport gebaut sind.

diese Fahrten unterliegen nicht der PSVA.

Aber alle Fahrten, die nicht in diesen
beiden Artikeln definiert sind, sind gewerblicher

Natur; das heisst, sie dürfen nur
durch gewerblich eingelöste Fahrzeuge

ausgeführt werden (weisse Kontrollschilder)

und unterliegen der PSVA. Das hat

folgende Konsequenzen.

Kosten gewerblichen Einlösens
Die Verordnung über die technischen

Anforderungen an Strassenfahrzeuge
VTS besagt, dass die PSVA für
Fahrzeuge mit Gesamtgewicht über 3500 kg

sowie Anhängelast über 3500 kg, für
gewerbliche Motorkarren* und für
gewerbliche Traktoren bis 40 km/h entrichtet

werden muss. Für gewerbliche
Motorkarren und gewerbliche Traktoren

beträgt die jährliche Abgabe 11 Franken

pro 100 kg Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs

plus 11 Franken pro 100 kg Anhängelast.

Ein 5000-kg-Traktor mit Anhängelast

von 25 000 kg zahlt demnach

jährlich 3300 Franken PSVA. Die PSVA

wird nach dem im Fahrzeugausweis
eingetragenen Gesamtgewicht und der

Anhängelast berechnet. Eine Kostenreduktion

lässt sich somit bloss durch

leichtere Fahrzeuge oder eine Reduktion
der Anhängelast erzielen. Allerdings
schränken diese Massnahmen
vollumfänglich auch die landwirtschaftlichen
Fahrten ein (der Eintrag im Fahrausweis

gilt). Mittels Gesuch beim Strassenver-

kehrsamt kann die Auflagenziffer Code

270 im Fahrausweis beantragt werden,
wonach nur der Schwerverkehrsabgabe
nicht unterliegende Anhänger gezogen
werden dürfen (z.B. Winterdiensteinsatz
von Traktoren oder nicht immatrikulierte
Anhänger bei Motorkarren). Damit wird
die Anhängelast von der PSVA befreit.
Bei abgabepflichtigen Fahrzeugen mit
Wechselschildern ist die Abgabe nur für
das Fahrzeug mit dem höchsten
Abgabensatz zu entrichten. Schliesslich wird
für gewerbliche Fahrten der Ausweis F

verlangt, der G40-Fahrausweis genügt
nicht mehr.

Nachteile gewerblicher
Immatrikulation
Die Kosten sind das eine. Doch es gibt
auch Einschränkungen durch die gewerbliche

Immatrikulation: Der Schwerverkehrsabgabe

unterliegende, also gewerbliche
Fahrten unterstehen dem Sonntags- und

Nachtfahrverbot, landwirtschaftliche Fahrten

hingegen nicht. Gewerblich eingelöste
Traktoren und Anhänger müssen häufiger
amtlich geprüft, «vorgeführt» werden.
Ausserdem sind die Traktorendimensionen
auf eine maximale Breite von 2,55 m und
3 m vorderen Überhang eingeschränkt, bei

landwirtschaftlichen Fahrten gelten 3 m

Breite, z.B. Doppelräder, und 4m vorderer

Überhang.

Ausnahmen

Die kantonale Behörde kann gemäss

Art. 90 VRV die gewerbliche Verwendung
landwirtschaftlicher Fahrzeuge (also mit

grünem Kontrollschild) bewilligen:
a. zu Fahrten für Staat und Gemeinde,

namentlich für Bau und Unterhalt von
Strassen und Wegen, für Kehrichtabfuhr
und Schneeräumung;
b. zu anderen einem allgemeinen
Bedürfnis entsprechenden Fahrten, wie
Einsammeln der Milch und Transport von

der Sammelstelle zur Bahn, Bahncamion-

nage für abgelegene Gemeinden.

Solche Bewilligungen dürfen nur aus

zwingenden Gründen und nur für Orte

erteilt werden, wo gewerbliche
Fahrzeuge für eine zweckmässige Ausführung
der Fahrten nicht zur Verfügung stehen.
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